
Vorbereitung und Anhängen des Anhängers

 Fahren Sie das Zugfahrzeug heran und lassen Sie sich von einer 
zweiten Person einweisen.

 Lösen Sie, falls vorhanden, die Handbremse des Anhängers. 
Achten Sie bei Anhängern, die an einem Gefälle geparkt sind, 
darauf, dass der Anhänger durch Unterlegkeile in der richtigen 
Richtung vor dem Wegrollen gesichert wird.

 Haken Sie die Anhängekupplung des Anhängers am Kugelkopf 
des Zugfahrzeugs ein. Bei Anhängern mit Stützrad kann es 
notwendig sein, die Deichselhöhe mit dem Stützrad zu verringern, 
sodass die Kupplung korrekt auf dem Kugelkopf einrastet. Achten 
Sie darauf, dass die Kupplung richtig sitzt, was durch die 
Sicherheitsanzeige an der Kupplung angezeigt wird. Falls dies 
noch nicht der Fall ist, ziehen Sie den Handgriff der Kupplung 
kräftig nach oben, bis das Einrasten und die Anzeige erfolgen.

 Befestigen Sie das Abreißseil an der Kugelkupplung des 
Fahrzeugs (beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften!).

 Fahren Sie das Stützrad ein und sichern Sie es (sofern 
vorhanden).

 Verbinden Sie den Elektrostecker des Anhängers mit der Buchse 
des Fahrzeugs.

 Verstauen Sie die Unterlegkeile.

 Prüfen Sie die Funktion der Beleuchtung des Anhängers.

Anhänger sicher abkuppeln

 Sichern Sie das Zugfahrzeug (Feststellbremse anziehen).

 Sichern Sie den Anhänger, indem Sie die Unterlegkeile in der 
entsprechenden Richtung anbringen (siehe Grafik).

 Trennen Sie den Elektroanschluss.

 Lösen Sie das Abreißseil.

 Fahren Sie das Stützrad aus (sofern vorhanden) und heben Sie 
gleichzeitig den Handgriff an der Kugelkupplung an, um den 
Anhänger vom Fahrzeug zu trennen. Achtung: Nach 
Rückwärtsfahrten kann die Auflaufeinrichtung noch ausfahren.

Betrieb des Anhängers während der Fahrt

 Fahrten in Garagen oder Tiefgaragen sind untersagt.

 Beachten Sie stets die Gesamthöhe des Anhängers.

 Unsere Aufbauten sind nicht wasserdicht, daher ist auf 
entsprechende Witterungsbedingungen zu achten.



 Die Straßenverkehrsordnung ist stets einzuhalten.

Laden, Ladungssicherung und Gewicht

 Das zulässige Gesamtgewicht und die Leermasse entnehmen Sie  
der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (F1 und G). Beachten Sie, 
dass Anbauten wie Planen oder Spriegel hier nicht vermerkt sind 
(Gewicht).

 Der Fahrer und Mieter sind für die Ladungssicherung 
verantwortlich und haften bei Schäden vollumfänglich. Die Ladung 
muss gleichmäßig und sicher auf der Ladefläche verteilt werden. 
Dabei sind die Lastenverteilung, die Stützlast und das zulässige 
Gewicht der Zuladung zu berücksichtigen. Antirutschmatten und 
geeignete Sicherungsmaterialien müssen verwendet werden. Das 
Sichern an Spriegeln oder Relings ist nicht erlaubt.

 Die Plane muss während der Fahrt geschlossen sein, da sie als 
Ladungssicherung für den Spriegel dient. Das Abnehmen der 
Plane oder des Spriegels ist untersagt. Bei Zuwiderhandlungen 
wird der entstandene Schaden dem Mieter in Rechnung gestellt.

 Der Anhänger darf nur im angehängten Zustand beladen werden, 
das Stützrad ist nicht für das Schieben des Anhängers geeignet.

Geschwindigkeitsvorgaben

 Die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h darf unter keinen 
Umständen überschritten werden. Wenn der Anhänger eine 100 
km/h-Zulassung hat, müssen Sie eigenverantwortlich sicherstellen,
dass sowohl der Anhänger als auch das Zugfahrzeug der 9. 
Ausnahmegenehmigung zur StVO entsprechen.

 Bei Fahrten ins Ausland gelten die jeweiligen nationalen 
Höchstgeschwindigkeitsvorschriften, jedoch maximal 80 km/h.

Rückgabe des Anhängers

 Der Anhänger muss vor der Rückgabe innen und außen gereinigt 
werden. Für unzureichend gereinigte Anhänger wird eine 
Reinigungspauschale gemäß der aktuellen Preisliste berechnet.

 Insbesondere nach Fahrten auf salzgestreuten Straßen ist eine 
sofortige Reinigung erforderlich.

 Überprüfen Sie den Zustand des Anhängers und melden Sie 
Schäden umgehend.

 Kontrollieren Sie das Zubehör, insbesondere das Zurrmaterial, und
stellen Sie sicher, dass es in einwandfreiem Zustand ist und 
ordentlich verstaut wird.



 Melden Sie sich mindestens 30 Minuten vor der Rückgabe 
telefonisch unter  0151-29514366 an.

 Der Abgabeort befindet sich in der Quettinger Straße271, 51381 
Leverkusen (Parkplatz Starcar Autovermietung/ ToGo-Rent).

 Für Schäden am Anhänger haftet der Mieter vollumfänglich.

Verhalten auf dem Parkplatz 

 Auf dem Parkplatz gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 5 km/h.

 Das Befahren des Geländes muss mit äußerster Vorsicht erfolgen.

 Die Anhängervermietung ToGo-Rent haftet nicht für Schäden, die 
an Ihrem Fahrzeug auf dem Betriebsgelände entstehen.


